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1. Name, Sitz und Zweck 
 
a) Unter dem Namen Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil (EB genannt) besteht auf unbe-
stimmte Zeit im Sinne des OR eine Genossenschaft mit Sitz in Benzenschwil (Ortsteil der Ge-
meinde Merenschwand).  
 
b) Sie bezweckt die Versorgung von Benzenschwil mit Elektrizität. Die EB plant, erstellt und be-
treibt kommunale Infrastrukturen und erbringt Dienstleistungen im Bereich Energie mit Schwerge-
wicht auf dem Gemeindegebiet Benzenschwil und wird nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaft-
lichkeit betreiben.  
Der Zweck kann durch Beschluss der Generalversammlung und unter entsprechender Ergänzung 
der Statuten erweitert werden.    
 
c) Die EB erlässt Vorschriften über den Bezug und die Verteilung der elektrischen Energie, den 
Unterhalt des Leitungsnetzes, Hausanschlüsse, usw. in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Richtlinien. Allgemeinde Geschäftsbedingungen werden durch die Generalversammlung geneh-
migt und können, unabhängig von den Statuten, durch die Generalversammlung jederzeit abgeän-
dert werden.  
 
2. Mitgliedschaft 
 
a) Genossenschaftsmitglied kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die Eigentü-
merin (Alleineigentümerin, Gesamteigentümerin, Miteigentümerin oder Stockwerkeigentümerin) 
oder Baurechtsberechtigte eines in Benzenschwil (Ortsteil der Gemeinde Merenschwand) liegen-
den Grundstücks ist. Pro Haushalt und Eigentum ist nur eine Mitgliedschaft möglich. 
 
b) Über die Neuaufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit 
der Bezahlung der Mitgliedergebühr. 
 

c) Gegen die Verweigerung der Aufnahme durch den Vorstand kann der Bewerber innert Monats-
frist nach Zustellung des Verweigerungsbeschlusses an die nächste Generalversammlung rekur-
rieren, die endgültig entscheidet. 
 
e) Die Mitgliedschaft erlischt: 
 Durch jede Grundbuchänderung, mit welcher das Genossenschaftsmitglied in Benzenschwil 

(Ortsteil von Merenschwand) kein Eigentum bzw. Baurecht mehr besitzt oder den Wohnsitz/Sitz 
in Benzenschwil aufgibt. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar 

 Durch den Austritt seitens des Genossenschaftsmitgliedes auf Ende des Geschäftsjahres. Der 
Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. 

 Durch den Ausschluss gemäss Beschluss der Generalversammlung, falls ein Genossen-
schaftsmitglied wiederholt oder in grober Weise gegen die Interessen der EB oder gegen die 
Statuten sowie weitere Vorschriften der EB verstossen hat.  

 Mit dem Tode des Genossenschaftsmitgliedes. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 
 
3. Rechte und Pflichten der Genossenschaftsmitglieder 
 
a) Mit dem Beitritt in die EB anerkennt jedes Genossenschaftsmitglied die Statuten und die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen als verbindlich.  
 
b) Die Genossenschaftsmitglieder stehen in den gleichen Rechten und Pflichten und sind verpflich-
tet, die Interessen der EB in guten Treuen zu wahren. Insbesondere sind sie gehalten, Unregel-
mässigkeiten, welche der EB zum Nachteil gereichen, dem Vorstand zu melden.  
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c) Jedes Genossenschaftsmitglied besitzt ein Stimmrecht, das es durch Teilnahme an der Gene-
ralversammlung oder bei Urabstimmungen durch schriftliche Stimmabgabe ausüben kann. 
 
d) Jedes Genossenschaftsmitglied hat das Recht 10 Tage vor der Generalversammlung in die 
Jahresrechnung, die Bilanz, den Revisionsbericht sowie die Belege Einsicht zu nehmen. 
 
4. Vermögenrechtliches und Haftung 
 
a) Das Vermögen der Genossenschaft bildet eine Einheit. Für die Mitglieder besteht in keinem Fall 
dein Anspruch auf Auszahlung eines Anteiles. 
 
b) Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen. Jede 
persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 
 
5. Organe der EHS 
 
Die Organe der EB sind: 
 Die Generalversammlung 
 Der Vorstand 
 Die Kontrollstelle (Rechnungsrevisoren) 
 
5.1. Die Generalversammlung 
 
a)  Oberstes Organ der EB ist die Generalversammlung.  
 
b)  Es stehen ihr insbesondere folgende Befugnisse zu:  
 Festsetzung und Änderung der Statuten.  
 Wahl des Vorstandes, des Präsidenten, der Kontrollstelle und bei Auflösung der EB der Liquida-

toren. 
 Orientierung über die Aufnahme, Austritte und Ausschluss von Genossenschaftsmitgliedern. 
 Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung, des Geschäftsberichtes, der 

Bilanz, der Jahresrechnung und des Budgets; Beschlussfassung über die Verteilung des Rein-
ertrages. 

 Entlastung des Vorstandes.  
 Festlegung der Entschädigung der Vorstandsmitglieder und Funktionäre. 
 Festsetzung des Tarifspielraums. 
 Genehmigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 Beschlussfassung über Kapitalbeschaffung, Bewilligung von Investitionskrediten. 
 Festsetzung der frei verfügbaren Kreditlimite für den Vorstand. 
 Beschlussfassung über Einführung neuer und die Aufhebung bestehender Betriebszweige. 
 Erledigung von Rekursen gegen Beschlüsse des Vorstandes sowie Funktionären der EB  
 Festlegung des Geschäftsjahres. 
 Beschlussfassung über alle weiteren Gegenstände, welche ihr durch das Gesetz oder durch die 

Statuten vorbehalten sind sowie über alle Fragen, die ihr vom Vorstand, den Rechnungsreviso-
ren, von den Genossenschaftsmitgliedern und - bei Auflösung der EB - von den Liquidatoren 
vorgelegt werden. 

 Beschlussfassung über die Auflösung und Fusion der EB. 
 
c)  Die ordentliche Generalversammlung: 
 Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich einmal innerhalb von 6 Monaten nach Ab-   

schluss des Geschäftsjahres durch den Vorstand einberufen. 
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 Jedes Genossenschaftsmitglied hat an der Generalversammlung eine Stimme. Bei der Aus-
übung des Stimmrechtes kann sich das Genossenschaftsmitglied mit schriftlicher Vollmacht 
durch ein anderes Genossenschaftsmitglied oder ein handlungsfähiges Familienmitglied mit 
Wohnsitz in Benzenschwil vertreten lassen. Kein Bevollmächtigter kann mehr als ein Genos-
senschaftsmitglied vertreten. 

 Die Generalversammlung muss mindestens 10 Kalendertage vor dem Versammlungstermin 
schriftlich einberufen werden. In der Einladung sind die Traktanden anzugeben. Über Geschäf-
te, die nicht in dieser Weise angekündigt werden, kann kein Beschluss rechtsgültig gefasst 
werden. Ausgenommen ist die Einberufung einer weiteren Generalversammlung. Zur Stellung 
von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Ankündigung.  

 Anträge zuhanden der Generalversammlung sind vorzugsweise vier Wochen vor dem Ver-
sammlungstermin dem Vorstand schriftlich einzureichen. 

 Die Generalversammlung wird vom Präsidenten, Vizepräsidenten oder im Verhinderungsfall 
von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

 Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, wenn nicht von einem Drittel der Anwesenden ge-
heimes Verfahren verlangt wird. 

 Wahlen und Beschlüsse erfolgen, soweit das Gesetz oder die Statuten nicht zwingend etwas 
anderes bestimmen, mit dem absoluten Mehr der gültig abgegebenen Stimmen. Wird bei Wah-
len das absolute Mehr nicht erreicht, so gilt beim zweiten Wahlgang das relative Mehr. Bei 
Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.  

 Für die Auflösung und Fusion der EB sowie für die Abänderung der Statuten bedarf es einer 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 888 Abs. 2 OR). 
 

d) Ausserordentliche Generalversammlung  
Eine Ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen, wenn der Vorstand es für nötig er-
achtet, wenn 1/10 der Genossenschafter es verlangt, oder durch die Revisoren, wenn sie Unre-
gelmässigkeiten in der Geschäftsführung feststellen oder der Verlust des Eigenkapitals mehr als 
20% beträgt. 
 
5.2. Der Vorstand 
 
a) Der Vorstand besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern und wird auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Er konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidenten selbst.  
 
b) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit dem absoluten Mehr der anwesenden Vorstands-
mitglieder gefasst. Der Vorstand ist ab 3 Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Der Präsident hat 
den Stichentscheid. 
 
c) Der Präsident, sowie die vom Vorstand bestimmten unterschriftsberechtigten Vorstandsmitglie-
der führen kollektiv zu zweien die rechtsverbindliche Unterschrift. 
 
d) Der Vorstand ist das leitende Organ der EB. Ihm obliegen alle Aufgaben die nicht durch Gesetz, 
Statuten oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich anderen Organen vorbehalten 
sind. 
 
e) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich einmal innerhalb von 6 Monaten nach Ab-   

schluss des Geschäftsjahres durch den Vorstand einberufen. 
 Führung der laufenden Geschäfte der EB. 
 Rechtsverbindliche Vertretung nach aussen. 
 Führung des Mitgliederverzeichnisses. 
 Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung. 
 Laufende Buchführung und Berichtsablage nach kaufmännischen Grundsätzen. 



                      Statuten Elektizitätsgenossenschaft Benzenschwil    

 

 - 4 - 

 

 Erstellen des Budgets. 
 Vorbereitung aller notwendigen Geschäfte zuhanden der Generalversammlung. 
 Festsetzung der Tarife innerhalb des Tarifspielraums. 
 Ausarbeiten von Anträgen zuhanden der Generalversammlung betreffend die Erstellung von 

Anlagen und die Erweiterung der Verteilnetze, Festsetzung der Hausanschlussgebühren. 
 Überwachung der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Vorschriften. 
 Vorausplanbare Investitionsprojekte müssen an der GV traktandiert werden. 
 
5.3. Die Kontrollstelle  
 
a) Gesetzliche Revisionsstelle 
Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.  
Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:  
1. die Genossenschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist; und 
2. sämtliche Genossenschafter zustimmen; und 
3. die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.  
Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Genossenschafter hat jedoch das Recht, 
spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die 
Generalversammlung muss diesfalls die Revisionsstelle wählen.  
 
Eine ordentliche oder eingeschränkte Revision können zudem verlangen: 
1. 10% der Genossenschafter 
2. jede Generalversammlung 
Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
 
b) Statuarische Kontrollstelle 
Untersteht die Genossenschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet sie rechtsgültig auf 
die eingeschränkte Revision, so hat die Generalversammlung anstelle der gesetzlichen Revisions-
stelle eine statutarische Kontrollstelle zu wählen.  
Die statutarische Kontrollstelle besteht aus drei Revisoren, die nicht Genossenschafter und nicht 
zugelassene Revisoren nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes zu sein brauchen. 
Die Revisoren dürfen nicht Mitglied der Verwaltung oder Angestellte der Genossenschaft sein. Die 
Amtsdauer beträgt drei Jahr. Die Revisoren sind unbeschränkt wieder wählbar. Als Kontrollstelle 
können auch juristische Personen, wie Treuhandgesellschaften, bezeichnet werden.  
 
c) Aufgaben der statutarischen Kontrollstelle 
Die Kontrollstelle hat die Geschäftsführung und die Bilanz für jedes Geschäftsjahr zu prüfen. Sie 
hat insbesondere zu prüfen, ob sich die Betriebsrechnung und die Bilanz in Übereinstimmung mit 
den Büchern befinden, ob diese ordnungsgemäss geführt sind und ob die Darstellung des Ge-
schäftsergebnisses und der Vermögenslage nach den massgebenden Vorschriften sachlich richtig 
ist. Zu diesem Zwecke hat die Verwaltung der Kontrollstelle die nötigen Aufschlüsse zu geben.  
Die Kontrollstelle hat der Generalversammlung einen schriftlichen Bericht mit Antrag vorzulegen. 
Ohne Vorlegung eines solchen Berichts kann die Generalversammlung über die Betriebsrechnung 
und die Bilanz nicht Beschluss fassen.  
Die Kontrollstelle hat bei der Ausführung ihres Auftrages wahrgenommene Mängel der Geschäfts-
führung oder die Verletzung gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften der Verwaltung und in 
wichtigen Fällen auch der Generalversammlung mitzuteilen.  
Die Kontrollstelle ist gehalten, der ordentlichen Generalversammlung beizuwohnen.  
Der Kontrollstelle ist es untersagt, von den bei den Ausführungen ihres Auftrages gemachten 
Wahrnehmungen einzelnen Genossenschaftern oder Dritten Kenntnis zu geben.  
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6. Finanzierung und Rechnungswesen 
 
a) Die EB arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern orientiert sich am Zweck gemäss Art. 2. Die Jah-
resrechnung ist nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung zu erstellen.  
 
b) Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.  
 
c)  Zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben dienen der EB folgende Einnahmen: 
 Einmalige Gebühren, fixe Gebühren. 
 Netzkostenbeiträge  
 Kapitalerträge 
 Kapitalbeschaffung 
 Allfällige weitere Zuwendungen  

 
d) Die Finanzierung der Investitionsprojekte erfolgt durch: 
 Projektierungskredite 
 Eigenkapital der EB 
 
7. Auflösung und Liquidation 
 
a) Die Auflösung oder Fusion der EB kann ausser der im Gesetz genannten Fällen (Art 911 OR) 
nur beschlossen werden, wenn: 
 In einer, unter Angabe des Auflösungsantrages, einberufenen Generalversammlung die Auflö-

sung mit 2/3 aller abgegebenen Stimmen beschlossen wird.  
 
b) Die Liquidation der EB ist im Sinne von Art. 913 OR durchzuführen. 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
a) Publikationen an die Mitglieder erfolgen durch Zirkulare oder durch Bekanntmachung im «Amtli-
chen Anzeiger» Boswil, soweit nicht das Gesetz eine Veröffentlichung im Schweiz. Handelsamts-
blatt vorschreibt.  
 
b) Soweit diese Statuten und die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine 
andere Regelung treffen, gelten die Artikel im Obligationenrecht über die Genossenschaft (Art. 828 
ff OR). 
 
c) Streitigkeiten werden auf dem Rechtsweg erledigt. Gerichtsstand ist Muri AG. 
 
e) Diese Statuten ersetzen die Statuten vom 25.06.2009. Die vorliegenden Statuten treten nach 
Annahme durch die Generalversammlung und Eintrag ins Handelsregister in Kraft.  
 
f) Die Statuten werden auf der Homepage veröffentlicht oder auf Wunsch den Genossenschaftern 
zugestellt. 
  
 
Benzenschwil, den 10.07.2021 
 
Der Präsident: Der Aktuarin: 
 
Adrian Klausner Hanny Räber 


